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Bonner Strafrecht hat verständigungsfeindlichen 
und annexionistischen Charakter
Stellungnahme des Staatssekretariats für gesamtdeutsche Fragen der DDR

Die Vorgänge in den letzten Tagen haben mit aller 
Deutlichkeit gezeigt, daß in Westdeutschland ein ver
ständigungsfeindliches, annexionistisches Strafrecht und 
eine auf ihm beruhende verfassungswidrige Justiz
praxis existieren, die ein außerordentlich ernstes Hin
dernis für normale Beziehungen zwischen den deut
schen Staaten und ihren Bürgern darstellen.
Im Zusammenhang mit dem Dialog zwischen der So
zialistischen Einheitspartei Deutschlands und der So
zialdemokratischen Partei Deutschlands haben die 
CDU/CSU-Führung und die von ihr getragene Bundes
regierung ihre Verständigungsfeindlichkeit und zu
gleich ihre Anmaßung bekräftigt, den Geltungsbereich 
ihrer Gesetze willkürlich auf das Territorium und die 
Bürger anderer Staaten auszudehnen.
Wir stellen fest, daß dieses annexionistische Strafrecht 
juristischer Ausdruck einer Politik ist, die Revanche
ziele verfolgt, den Frieden gefährdet, sich gegen die 
Entspannung richtet und damit zugleich die Vertiefung 
der Spaltung Deutschlands bewirkt.

I
J. Es muß mit aller Klarheit ausgesprochen werden: 
Ein wesentliches juristisches Hindernis für Annähe
rung und Verständigung zwischen den deutschen Staa
ten bildet bereits das am 30. August 1951 erlassene 
Staatsschutzgesetz, das sogenannte Blitzgesetz,, das 
seinerzeit selbst vom Sprecher der CDU-Fraktion offen 
als „Waffe im kalten Krieg“ charakterisiert wurde.
Im Widerspruch zum Grundgesetz der westdeutschen 
Bundesrepublik wurde mit diesem ersten Strafrechts
änderungsgesetz ein dichtmaschiges Netz von Straftat
beständen geschaffen, das die Herstellung der Einheit 
Deutschlands auf friedlichem Wege durch ausdrück
liches Verbot und strafrechtliche Verfolgung jeder dar
auf gerichteten konkreten Handlung blockiert. Durch 
die nachfolgenden Strafrechtsänderungsgesetze — in 
Kooperation mit der politischen Spruchtätigkeit des 
Bundesgerichtshofes — wurde diese gegen die fried
liche Lösung der deutschen Frage gerichtete Unrechts
praxis noch weiter verschärft.
Gemeinsame Gespräche und Veranstaltungen, Auf
nahme beruflicher oder anderer sachlicher Kontakte, 
Austausch von Meinungen und Publikationen, selbst 
sportliche Kontakte und Begegnungen wurden und 
werden als hochverräterisches Delikt (§§ 80 ff. StGB- 
BRD), staatsgefährdende Zersetzung (§ 91), staatsgefähr
dender Nachrichtendienst (§ 92), Verbreitung hochver
räterischer oder staatsgefährdender Schriften (§§ 84 und 
93), als landesverräterisches Delikt wie Agententätig
keit (§ 100 d) oder verräterische Beziehungen (§ 100 e) 
mit Strafe bedroht, sofern sie auch nur den Schein 
eines Verdachts bieten, das Anliegen nationaler Ver
ständigung und Annäherung zu verfolgen.

Besonders strangulierend für eine demokratische und

nationale Bewegung im Volke, für Kontakte zwischen 
beiden deutschen Staaten haben sich die Strafbestim
mungen gegen sogenannte „verfassungsfeindliche Ver
einigungen (§§ 90 a alter und neuer Fassung) ausge
wirkt. Mit ihnen wurde die Grundtorheit unseres Jahr
hunderts, vor der Thomas Mann warnte, der Anti
kommunismus, in strafrechtliche Form gegossen. Mit 
dem Verbot der KPD im Jahre 1956 erhielt die straf
rechtliche Gesinnungsjustiz eine weitgehende Hand
habe dafür, mit Hilfe der genannten Staatsschutzbe
stimmungen jedes Eintreten von Bürgern beider deut
scher Staaten für Frieden und Verständigung als „kom
munistische Bestrebung“ zu werten, die von vornherein 
strafrechtlich zu verfolgen wäre.
Warnend müssen wir die Aufmerksamkeit aller ver
antwortlich denkenden Deutschen wie auch der inter
nationalen Öffentlichkeit darauf lenken: Indem die 
Strafgesetzgebung der Bundesrepublik jedes aktive 
Eintreten für eine Politik der Annäherung und Ver
ständigung außerhalb der Gesetze zu stellen und als 
strafwürdige kriminelle Tat in Verruf zu bringen ver
sucht, zielt sie darauf ab, die Begriffe von Recht und 
Unrecht, wie schon einmal im Hitlerstaat erlebt, in ge
fährlicher Weise zu verwirren und ihren revanchisti
schen Bestrebungen anzupassen. Die politische Straf
gesetzgebung dient dazu, Haß gegen die Bürger des 
anderen deutschen Staates zu schüren und eine Atmo
sphäre des Bürgerkrieges zu erzeugen.
2. Diese verständigungsfeindliche Rolle der politischen 
Strafgesetzgebung hat sich in vielen hundert Urteilen 
des 3. — politischen — Strafsenats des Bundesgerichts
hofes und der von ihm geleiteten politischen Sonder
strafkammern der Landgerichte manifestiert. Seit 1952 
hat die politische Sonderstrafjustiz des kalten Krieges 
systematisch durch exzessive, ins Grenzenlose gestei
gerte Auslegung dieser Bestimmungen eine Massen
verfolgung mit über 200 000 Ermittlungsverfahren 
gegen jedes Eintreten für Verständigung und Wieder
vereinigung entwickelt. Opfer dieser Massenverfolgung 
wurden nicht nur westdeutsche Bürger, sondern auch 
Hunderte von Bürgern der DDR, die in der Bundes
republik die friedliche und demokratische Politik ihres 
Staates vertraten.
Vom 3. — politischen — Strafsenat des Bundesgerichts
hofes wurden durch zahlreiche Grundsatzentscheidun
gen Parteien-und Organisationen, die in der Deutschen 
Demokratischen Republik bestehen, zu „verfassungs
feindlichen“ Organisationen und deren Mitglieder zu 
potentiellen „Verfassungsfeinden“ und „Staatsver
brechern“ erklärt. Durch willkürliche Konstruktionen, 
die jedem Rechtsdenken hohnsprechen, wurden die 
Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, der Freie 
Deutsche Gewerkschaftsbund, die Freie Deutsche Ju
gend, die Nationale Front, der Deutsche Städte- und 
Gemeindetag, die Vereinigung der gegenseitigen
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